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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

22.10.2019 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 20.11.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Abstimmung mit den Stadtwerken Erfurt, den Bau der 

geplanten Parkpalette in der Nordhäuser Straße schnellst möglichst zu forcieren. 

 

02 

Der bisher geplante Ansatz (maximale Stellplatzablöse von 750.000 €) der Drucksache 1972/18 - 

Bereitstellung von Stellplatzablösebeträgen für die SWE Parken GmbH zur Errichtung einer 

Parkpalette in der Nordhäuser Straße -  ist den aktuellen Kosten anzupassen oder ggf. ein neuer 

Beschluss herbeizuführen. 

 

 

 

 

 

08.10.2019, gez. i.A. Bimböse   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion SPD 

    

Titel der Drucksache: 

Parkpalette Nordhäuser Straße 
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Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2019 2020 2021 2022 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Bau einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße ist dringend notwendig, um die 

Parkraumsituation in dem angrenzenden Gebiet zu entspannen und die Umgestaltung mit der 

Einordnung von Radverkehrsanlagen und einer unverkennbaren Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität deutlich zu befördern. 

 

Gemäß der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Drucksache 1717/19 – Anfrage nach §9 

Abs. 2 GeschO, Parkplatzsituation Nordhäuser Straße / Karlsstraße, ist mit den vorhandenen 

Planungsstand eine deutliche Kostenerhöhung gegenüber dem bisher geplanten Ansatz 

eingetreten. Um den Bau durchführen zu können, ist daher eine Anpassung notwendig. 
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